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4 9 . Verordnung: Feststellung der Länderbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen
50. Verordnung: Abänderung der 1. Durchführungsverordnung zum Allgemeinen Hochschul-

Studiengesetz
8 1 . Verordnung: Abänderung der 2. Durchführungsverordnung zum Allgemeinen Hochschul-

Studiengesetz
5 2 . Verordnung: Abänderung der Verordnung über die Taxen, die für die Ausstellung von Be-

stätigungen, Duplikaten und Abschriften an den wissenschaftlichen Hochschulen
zu entrichten sind

4 9 . Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 18. Jänner 1968 betreffend
die Feststellung der Länderbeiträge zum Aus-

gleichsfonds für Familienbeihilfen
Auf Grund des § 45 Abs. 3 des Familienlasten-

ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, wird ver-
ordnet:

Die von den Ländern an den Ausgleichsfonds
für Familienbeihilfen zu entrichtenden jährlichen
Beiträge werden wie folgt festgestellt:

Schmitz

5 0 . Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht vom 6. Feber 1968, mit der die
1. Durchführungsverordnung zum Allge-
meinen Hochschul-Studiengesetz abgeändert

wird
Auf Grund der Bestimmungen des Allgemeinen

Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966,
insbesondere der §§ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19,
20, 26, 28, 33 und 45 wird verordnet:

Artikel I
Die 1. Durchführungsverordnung zum All-

gemeinen Hochschul-Studiengesetz, BGBl.
Nr. 300/1967, wird abgeändert wie folgt:

1. Im § 3 Abs. 4 dritter Satz haben die Kenn-
nummern der Studienrichtungen an der Montani-
stischen Hochschule in Leoben, an der Hochschule
für Bodenkultur in Wien und an der Tierärzt-
lichen Hochschule in Wien zu lauten:

2. Der § 8 Abs. 2 hat zu lauten:
„Die Aufnahme für Hochschullehrgänge und

Hochschulkurse, die nicht durch ein ganzes
Semester abgehalten werden, hat für Personen,
die an keiner Hochschule aufgenommen sind, als
Gasthörer oder als außerordentliche Hörer
(§ 18 Abs. 8 des Allgemeinen Hochschul-Studien-
gesetzes) gleichzeitig mit der Inskription zu er-
folgen (Formular 1 b)."

3. § 14 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
„Für die Inskription im Studienjahr 1967/68

ist der Inskriptionsschein 4 b in dreifacher Aus-
fertigung zu verwenden."

4. In der Anlage A hat es bei Formular 3 zu
heißen:

„Ausweis für Studierende; der Umschlag ist in
schwarzer Farbe zu halten."

5. In der Anlage A hat es bei Formular 4 b zu
heißen:

„Inskription von Lehrveranstaltungen im
Studienjahr 1967/68; die zuständige akademische
Behörde kann Inskriptionsscheine für jede
Studienrichtung, erforderlichenfalls auch für
jeden Studienabschnitt einer Studienrichtung,
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auflegen, auf denen die Nummer und die Be-
zeichnung der Lehrveranstaltungen sowie die
Namen der Vortragenden und die Stundenzahl
abzudrucken sind:".

6. In der Anlage A hat es bei Formular 34 zu
heißen:

„Ansuchen um Nachsicht vom Versäumnis
einer Lehrveranstaltung;".

7. Das Muster einer Bestätigung gemäß § 10
Abs. 3 lit. b in der Anlage B hat zu lauten:

Artikel II
An der Technischen Hochschule in Wien ist im

Sommersemester 1968 die Inskription mittels
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen durch-
zuführen. Die Inskription hat mittels der von
der Technischen Hochschule in Wien aufgelegten
Inskriptionskarten zu erfolgen.

Piffl

5 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für Unterricht vom 6. Feber 1968, mit
der die 2. Durchführungsverordnung zum
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz abge-

ändert wird

Auf Grund des § 12 Abs. 3 Allgemeines Hoch-
schul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 177/1966, wird
verordnet:

Die Anlage zur 2. Durchführungsverordnung
zum Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz, BGBl.
Nr. 301/1967, wird abgeändert wie folgt:

1 Im Formular HSt 1
a) ist die Frage 8 zu streichen;
b) besteht keine Verpflichtung zur Beant-

wortung der Frage 26.
2. Im Formular HSt 2

a) sind die Fragen 7 und 18 zu streichen;
b) besteht keine Verpflichtung zur Beant-

wortung der Fragen 16 und 17.
3. Im Formular HSt 5 ist die Frage 12 zu

streichen.
4. Im Formular HSt 6

a) sind die Fragen 7 und 31 zu streichen;
b) besteht keine Verpflichtung zur Beant-

wortung der Fragen 29 und 30.
5. Im Formular HSt 8 besteht keine Verpflich-

tung zur Beantwortung der Fragen 20 und 21.
6. Im Formular HSt 11

a) ist die Frage 27 zu streichen;
b) besteht keine Verpflichtung zur Beant-

wortung der Frage 23.

Piffl

5 2 . Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht vom 6. Feber 1968, mit
der die Verordnung über die Taxen, die für
die Ausstellung von Bestätigungen, Dupli-
katen und Abschriften an den wissenschaft-
lichen Hochschulen zu entrichten sind, abge-

ändert wird
Auf Grund des § 8 Abs. 3 und 4 des Hoch-

schultaxengesetzes, BGBl. Nr. 102/1953, wird
verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht vom 20. August 1953, BGBl. Nr. 144,
über die Taxen, die für die Ausstellung von Be-
stätigungen, Duplikaten und Abschriften an den
wissenschaftlichen Hochschulen zu entrichten
sind, wird abgeändert wie folgt:

1. § 1 hat zu lauten:
„§ 1. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n
Die Herstellungskosten von Drucksorten und

die Kosten zur Deckung der Geschäftsführung bei
der Ausstellung von Zeugnissen, Bestätigungen,
Duplikaten und Abschriften sind nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen zu vergüten."

2. § 2 Abs. 4 hat zu lauten:
„Die Taxe für das Duplikat eines Studien-

buches sowie für das Duplikat eines Inskriptions-
scheines beträgt je 5 S."

3. § 2 Abs. 5 hat zu lauten:
„Die Taxe für das Duplikat eines „Ausweises

für Studierende" beträgt 5 S."

4. § 2 Abs. 6 und 7 haben- zu entfallen.

5. § 3 Abs. 3 hat zu entfallen.

6. § 4 hat zu lauten:
„§ 4. T a x e n f ü r d i e Ü b e r l a s s u n g
v o n D r u c k s o r t e n f ü r I m m a t r i k u -
l a t i o n , I n s k r i p t i o n , B e s t ä t i g u n -

gen , Z e u g n i s s e u n d A n s u c h e n
(1) Für die Überlassung
a) der Drucksorten für die Immatrikulation

(§ 2 Abs. 2 der 1. Durchführungsverord-
nung zum Allgemeinen Hochschul-Studien-
gesetz, BGBl. Nr. 300/1967),

b) der Drucksorten für die Inskription eines
Semesters (§ 6 Abs. 2 der 1. Durch-
führungsverordnung zum Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetz),

c) der Bestätigungen über die Immatrikula-
tion, die Inskription sowie die Überlassung
allfälliger anderer Nachweise,

d) der Zeugnisse,
e) der Formulare 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32,

33, 34, 36, 37 und 38 (Anlage A der
1. Durchführungsverordnung zum All-
gemeinen Hochschul-Studiengesetz)

ist anläßlich der Inskription ein Pauschbetrag von
15 S einzuheben."

Piffl


